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Der Verteidiger sollte sich überlegen und gegebenenfalls selbst prüfen, 
 welche Unterlagen beziehungsweise Kopien er dem Mandanten zur V erfügung 
stellt. Auf der sicheren Seite wird er im Zweifel immer sein, wenn er aus 
 einer umfangreichen Akte nur Teile kopiert und dem Mandanten zur  Verfügung 
stellt. So war es auch hier. Der Verteidiger hatte von einer äußerst umfassen-
den Hauptakte nur einen sehr kleinen Teil kopiert.

Um Schwierigkeit bei der Erstattung und Festsetzung zu vermeiden, kann 
der Pflichtverteidiger gegebenenfalls den Weg über § 46 Abs. 2 S. 3 in Verbin-
dung mit Abs. 2 S. 1 RVG  gehen und die Feststellung der Erforderlichkeit des 
Aktendoppels beziehungs weise des Aktenauszugs durch das Gericht bean-
tragen. Eine andere Möglichkeit zur Klärung ist, insoweit einen Vorschuss 
 gemäß § 47 RVG zu verlangen (Burhoff, RVG prof. 14, 158 und 173).

Lassen Sie die 
erforderlichkeit 
des aktendoppels 
feststellen (§ 46 rVG)

STRAFPROZESSORDNUNG

Klageerzwingungsverfahren: bereits  
abgegoltene Gebühren werden nicht erstattet
von RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Münster/Augsburg

Hat sich der Beschuldigte im Ermittlungsverfahren ohnehin eines Vertei-
digers bedient, ist dessen Tätigkeit im sogenannten Klageerzwingungs-
verfahren grundsätzlich durch die Gebühren nach den Nrn. 4100 ff. VV RVG 
abgegolten (Kostenfestsetzungsbeschluss des OLG Koblenz 4.8.14, 1 Ws 
56/14, Abruf-Nr. 143266). 

Sachverhalt
In einem Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs des sexuellen Miss-
brauchs von Schutzbefohlenen war der Rechtsanwalt Verteidiger des 
 Beschuldigten. Nach Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwalt-
schaft hat die Geschädigte Antrag auf gerichtliche Entscheidung gemäß § 172 
Abs. 2 StPO gestellt. Den Antrag hat das OLG nach § 174 StPO zurück gewiesen. 
Nach der Kostenentscheidung des Zurückweisungsbeschlusses muss die 
Antragstellerin gemäß § 177 StPO die Kosten des Verfahrens und die notwen-
digen Auslagen des Beschuldigten tragen. Der Verteidiger hat die Gebühren 
nach Nrn. 4100, 4104 VV RVG geltend gemacht. Die Rechtspflegerin beim OLG 
hat den Kostenfestsetzungsantrag zurückgewiesen.

entscheidungsgründe
Die Kostenentscheidung des OLG ist auf § 177 StPO gestützt. Nach diesem 
Beschluss hat die Antragstellerin die Kosten des Verfahrens und die notwen-
digen Auslagen des Beschuldigten zu tragen. Gemäß § 177 StPO sind die 
durch das Verfahren über den Antrag veranlassten Kosten in den Fällen des 
§ 174 und § 176 Abs. 2 StPO dem Antragsteller aufzuerlegen. Bei den veran-
lassten Kosten handelt es sich unter anderem um die notwendigen Auslagen 
des Beschuldigten im Verfahren vor dem OLG (Karlsruher Kommentar/ 
Moldenhauer, StPO, 7. Aufl., § 177 Rn. 3). Hierzu zählen auch die durch das 
Klageerzwingungsverfahren veranlassten Verteidigerkosten. 
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abruf-nr. 143266

Verteidiger war auch 
im ermittlungsver-
fahren tätig

Kosten des Klageer-
zwingungsverfahrens 
werden grundsätzlich 
auch erstattet, ...
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Hierbei ist jedoch Folgendes zu beachten: Hat sich der Beschuldigte ohnehin 
im Ermittlungsverfahren eines Verteidigers bedient, ist dessen Tätigkeit im 
Klageerzwingungsverfahren durch die Tätigkeit im Ermittlungsverfahren 
nach den Nrn. 4100 ff. VV RVG abgegolten. Als notwendige Mehrauslagen 
kommen in diesem Fall lediglich etwa dem Verteidiger zu erstattende Ausla
gen in Betracht. Da hier der Rechtsanwalt den Beschuldigten bereits im 
 Ermittlungsverfahren vertreten hat, sind somit keine durch das Klageerzwin
gungsverfahren veranlassten erstattungsfähigen  Gebühren angefallen. Da 
auch keine durch eine Tätigkeit im Klageerzwingungsverfahren ausgelösten 
Auslagen feststellbar sind, ist der Festsetzungsantrag insgesamt zurück
zuweisen.

Praxishinweis
Richtig ist der Ausgangspunkt des OLG, wonach es sich bei den „durch das 
Verfahren über den Antrag veranlassten Kosten“ im Sinne des § 177 StPO 
immer nur um die im Verfahren über den Antrag auf gerichtliche Entschei
dung nach § 172 Abs. 2 StPO (Klageerzwingungsverfahren) entstandenen 
Kosten handeln kann. Danach bezieht sich die Kostenentscheidung des OLG 
nicht auf das gesamte Strafverfahren. Das folgt schon aus dem Wortlaut der 
Vorschrift des § 177 StPO. 

Richtig ist es auch, wenn der Beschluss davon ausgeht, dass dann, wenn der 
Rechtsanwalt den Beschuldigten zuvor auch schon im Ermittlungsverfahren 
verteidigt hat, für dessen Tätigkeiten im Klageerzwingungsverfahren nach 
§  172 Abs. 2 StPO nicht zusätzliche Gebühren entstehen. Vielmehr werden 
diese Tätigkeiten – ebenso wie z.B. Tätigkeiten des Verteidigers in einem 
 Beschwerdeverfahren (Burhoff, RVG prof. 14, 30) – durch die Verfahrensge
bühr nach Nr. 4104 VV RVG mitabgegolten. Das ergibt sich aus Vorb. 4.1 Abs. 2 
S.  1  VV RVG und dem darin festgeschriebenen (allgemeinen) Pauschal
charakter der anwaltlichen Gebühren in Teil 4 VV RVG. 

Falsch ist die Entscheidung des OLG aber insoweit, als das OLG auf der 
Grundlage davon ausgeht, dass „keine durch das Klageerzwingungsverfah
ren veranlassten erstattungsfähigen Gebühren angefallen“ sein sollen. Denn 
es übersieht, dass die Tätigkeit des Verteidigers im Klageerzwingungsverfah
ren zu einem Mehraufwand geführt hat. Dieser Mehraufwand führt aber  dazu, 
dass die abzurechnende Verfahrensgebühr nach Nr. 4104 VV RVG  höher 
 innerhalb des Gebührenrahmens zu bemessen ist, als sie ohne diese Tätig
keiten zu bemessen wäre (zum vergleichbaren Fall der Verteidigertätigkeit 
im Beschwerdeverfahren Burhoff, RVG prof., a.a.O.). Das hätte zur  Anwendung 
der sogenannten Differenztheorie führen müssen. Das OLG hätte also einmal 
die Verfahrensgebühr nach Nr. 4104 VV RVG mit und einmal ohne Klage
erzwingungsverfahren ermitteln und den Unterschiedsbetrag als durch das 
Klageerzwingungsverfahren veranlasste erstattungsfähige Gebühren gemäß 
§ 177 StPO festsetzen müssen. Auch, wenn der Erstattungsbetrag im Zweifel 
gering gewesen wäre, hätten die Gebühren dem Verteidiger zugestanden.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Zur Abrechnung im Klageerzwingungsverfahren siehe auch in dieser Ausgabe, S. 216

• Burhoff, RVG prof. 14, 30 – zur Beschwerdeabrechnung in Straf- und Bußgeldsachen

... es sei denn, sie 
wurden schon durch 
das ermittlungsver-
fahren abgegolten

Keine zusätzlichen 
Gebühren, sondern 
abgeltung mit 
Verfahrensgebühr

aber mehraufwand 
hätte in Verfahrens-
gebühr berücksich-
tigt werden müssen 
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